Nutzungsvereinbarung

Zwischen

KG 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf e. V. — nachstehend Vermieter' genannt —

Kulturgemeinschaft 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf e. V. Bankverbindung: Volksbank Dudweiler

1. Vorsitzender IBAN DE26 5909 2000 3089 8700 02
Tobias Heintz

Rentrischer Str. 42
66125 Saarbriicken-Dudweiler Vorstand nach § 26 BGB: Tobias Heintz (1. Vorsitzender),

Sebastian Blaskewitz (2. Vorsitzender), Jessica Heintz (1. Ge-
schaftsflihrerin), Daniela Lux (2. Geschaftsflhrerin)

USt-ID: DE138264095

E-Mail: info@kgpfaffenkopf.de
Telefon: 06897-8401020

Eingetragen beim Vereinsregister Saarbriicken: VR 2634

Und

Servicenehmer der Nutzungsvereinbarung — nachstehend Mieter genannt -

Vorname, Name:

Firma:

StraRe, Hausnummer:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Tel.:

Mobil:

Der Vermieter Gberlasst dem Mieter die folgenden Raumlichkeiten:

- Gastraum inkl. Saal ca. 140 gm und Biihne
- Toilettenanlage im UG
- Kuche (auf Anfrage)

Der Vermieter libergibt die Rdumlichkeiten in gereinigtem, bau- und einrichtungstechnisch einwandfreiem Zustand.
Der Mieter ist verpflichtet, die Raumlichkeiten und die Ausstattung pfleglich zu behandeln und sie im urspriinglichen
baulichen Zustand zurlickzugeben. Das Nutzungsverhaltnis beginnt am

,um Uhr und endet am ,um Uhr.

Die Uberlassung des Raums erfolgt zur Durchfiihrung folgender Veranstaltung:

Besondere Weisungen seitens des Mieters/Anmerkungen des Vermieters:
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pro Tag, je Bluetooth-Lautsprecher mit Mikrofon
und AUX-Eingang (2 Lautsprecher verfligbar)

inkl. 19 % MwsSt.

Anzahl Wird Nicht Brutto

Leistungsiibersicht gewiinscht | gewiinscht | Gesamt

Servicepersonal 25,00 (brutto) | Std. | SK

je Stunde; pro Servicekraft inkl. 19 % MwSt.

Faustregel: Eine Servicekraft fur ca. 20 Personen

Getrankeservice Auf Anfrage Tage

Bezug der Getranke des Vereinslokals zu den

aktuell geltenden Verkaufspreisen bei Vermie-

tung des Vereinslokals

Korkgeld bei Getrankeservice 10,00 € (brutto) Flaschen

pro angebrochene Flasche inkl. 19 % MwsSt.

Bei Getranken, die nicht im Getrankesortiment

des Vereinslokals enthalten sind

Sektempfang bei Getrankeservice 50,00 € (brutto) | Empfénge

pauschal; inkl. 6 Flaschen Crémant; 1-2 Flaschen | jnkl. 19 % MwsSt.

Orangensaft; entsprechender Anzahl an Sektgla-

sern inkl. Reinigung

Kaffee in Kannen bei Getrankeservice 10,00 € (brutto) Kannen

pro angebrochene Kaffeekanne (1 Liter); inkl. 19 % MwsSt.

inkl. Zucker/Kaffeesahne

Eine Kanne fiir ca. 5 Gaste

Kiichennutzung zum Selbstkochen: 50,00 € (brutto) Tage

pauschal; pro Tag; inkl. Nutzung der Kiiche mit | inkI. 19 % Mwst.

Kicheninventar

Mit Ausnahme eines Gastrokiihlschranks inner-

halb der Kiiche

Geschirr- und Besteckservice 60,00 € (brutto) Tage

pauschal; pro Tag: inkl. Nutzung der Geschirr- inkl. 19 % MwSt.

splilmaschine; gesamtes Geschirr- und Be-

stecksortiment des Vereinslokals (max. 80 Pers.)

Getrankemitnahme-Service 240,00 € (brutto) Tage

pauschal; pro Tag; Mitnahme eigener Getranke | inkl. 19 % Mwst.

inkl. der Nutzung eines Gastrokiihlschranks mit

864 Liter Kiihlvolumen (Fassungsvermaogen)

Kaffeemaschine 40 Tassen bei Getrankemit- 25,00 € (brutto) Tage

nahme-Service inkl. 19 % MwSt.

pro Tag; 40 Tassen inkl. Kaffee, Zucker & Kaffee-

sahne

Kaffeemaschine 100 Tassen bei Getrdankemit- 45,00 € (brutto) Tage

nahme-Service inkl. 19 % Mwst.

pro Tag; 100 Tassen inkl. Kaffee, Zucker & Kaffee-

sahne

Bluetooth-Lautsprecher 25,00 € (brutto) Tage

mit allen Leistungen kombinierbar

nur in Verbindung mit dem Getrénkeservice

nur in Verbindung mit dem Getrankemitnahme-Service
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Schliisseliibergabe:

1x Schlissel der Alarmanlage;

1x Schlissel des Gastraums;

1x Schlissel der Haustiir;

1x Schliissel des Nebeneingangs zum Gastraum.

o0 oo

Eine Unterweisung Uber die Bedienung der Alarmanlage ist erfolgt. Die Schliissel sind in zwei Schliisseltresoren plat-
ziert. Diese lassen sich durch ein fir die Veranstaltung giiltiges Passwort 6ffnen. Der Mieter bestatigt mit seiner Un-
terschrift, dass er gegen Schliisselverlust abgesichert ist.

Das Passwort lautet , es wurde am dem Mieter Gbergeben.

Vereinbarung eines kostenlosen Riicktritts seitens des Mieters

es wurde keine Vereinbarung mit dem Mieter getroffen; es gelten die Riicktrittsregelungen der AGB's.

ein kostenloser Riicktritt vom Vertrag ist moglich bis zum danach gelten die Riicktrittsregelungen der
AGB's.

Bestatigung der Datenschutzerkldarung

Die Datenschutzerklarung ist fester Bestandteil der Nutzungsvereinbarung, denn die Informationspflichten nach Art.
13 DS-GVO bestehen zum Zeitpunkt der Erhebung. Ich bestdtige mit meiner Unterschrift, dass ich die Datenschutzer-
klarung der Kulturgemeinschaft 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf e. V. zur Kenntnis genommen habe.

Vertragsunterschrift

Eine Nutzungsberechtigung entsteht erst mit Unterzeichnung des Vertragsformulars durch beide Vertragspartner.
Der Vermieter ist grundsatzlich bestrebt den Anfragen entsprechen zu kénnen. Der Mieter erhélt mit Abschluss der
Nutzungsvereinbarung das Recht, die zugewiesene Raumlichkeit zum ausgewiesenen Zweck und innerhalb der ver-
einbarten Dauer zu nutzen.

|:| Die umseitigen AGB’s wurden gelesen und zur Kenntnis genommen und sind bindend fiir die Raumnutzung des Vereinslokals
KG Pfaffenkopf zur Durchfiihrung einer Veranstaltung.

|:| Details wurden mit der KG 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf e. V. abgestimmt, vermerkt und bestétigt.

Datum, Ort: Unterschrift Mieter (Kunde):
Datum, Ort: Bestatigungsvermerk KGP (Vermieter)
Unterschrift:
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ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN FUR RAUMNUTZUNGEN DES VEREINSLOKAL KG PFAFFENKOPF ZUR DURCHFUHRUNG VON VERANSTALTUNGEN
der KG 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf e. V., Rentrischer Str. 42, 66125 Saarbriicken; im Text ,,KGP“, ,Vermieter” oder ,Vereinslokal” genannt

|. GELTUNGSBEREICH

1.Diese allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fas-
sung gelten fir die von der Kulturgemeinschaft 1955 Dudweiler-
Pfaffenkopf e. V. (kurz: ,KGP“) angebotenen Leistungen, Servicedienst-
leistungen, Personaldienstleistungen, den Verleih von Leihwaren (Leih-
zubehor, Partybedarf) und die Vermietung von eigenen Raumlichkeiten,
die der Kunde zuvor bei uns persénlich, per Post, E-Mail oder Telefon
beauftragt hat.

2.Allgemeine Geschaftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung,
wenn dies vorher ausdriicklich schriftlich vereinbart wurde.

1l. ANGEBOT UND PREISE

1.Unsere Angebote sind freibleibend. Alle auf unseren Internetseiten und
in Druckerzeugnissen genannten Preise verstehen sich pro Person bzw.
pro Tag oder pro Anzahl entsprechender Leihwaren inklusive der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer. Preis- und Leistungsdanderungen, sowie Irrtimer
behalten wir uns vor

RESERVIERUNG UND BESTELLUNG

.Reservierungen konnen nur mit einer ungefahren Personenzahl entge-

gengenommen werden. Wenn 30 Tagen vor Leistungserbringung hieraus

kein Auftrag resultiert, konnen wir keine Garantie flr entsprechendes

Servicepersonal mehr Ubernehmen. Die jeweilige Beauftragung sollte

daher spatestens 28 Tage vor Leistungserbringung bei der KGP per Post,

E-Mail, Telefon oder persénlich erfolgen.

2.Bei kurzfristigen Anfragen konnen wir keine Garantie auf Verfligbarkeit
der Raumlichkeiten oder bendétigtes Servicepersonal geben, bieten dem
Kunden aber Alternativen an, die im Rahmen des Moglichen sind.

3.Der Bedarf an besonders aufwendigen Beauftragungen mit Sonderwiin-
schen, bitten wir in lhrem Interesse, so friihzeitig als moglich zu beauf-
tragen. Beauftragungen und Nutzungsvereinbarungen per E-Mail und
sonstige Vereinbarungen, insbesondere miindliche Verabredungen und
Zusicherungen unserer Mitglieder, werden erst durch eine schriftliche
Bestatigung verbindlich.

4.Der Kunde (zuvor ,Mieter” bzw. ,Servicenehmer” genannt) versichert

mit seiner Bestellung, die Allgemeinen Geschiaftsbedingungen gelesen zu

haben und erklart sich mit diesen einverstanden.

[y

IV. LEISTUNGEN, ANZAHLUNG, AUFRECHNUNG, ZAHLUNG

1.Die KGP ist verpflichtet, die vom Kunden bestellten und zugesagten
Leistungen zu erbringen.

2.Der Kunde ist verpflichtet, die fur diese und weitere in Anspruch ge-
nommene Leistungen vereinbarten bzw. geltende Preise der KGP zu zah-
len. Die gilt auch fir vom Kunden direkt oder tber den Verein beauftrag-
te Leistungen, die durch Dritte erbracht und vom Verein verauslagt. Ins-
besondere gilt dies auch fir Forderungen von Urheberrechtsverwer-
tungsgesellschaften.

3.Ab einer Buchung des Servicepersonals von mindestens vier Stunden
oder bei Buchung des Getrankemitnahmeservice, ist nach Vertragsab-
schluss eine Anzahlung von 50,00 € binnen 14 Tagen nach Rechnungsein-
gang an die KGP zu zahlen. Die Anzahlung ist nicht erstattbar, wird bei
der Gesamtrechnung in Abzug gebracht.

4.Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskraftigen Forde-
rung gegeniber einer Forderung der KGP aufrechnen oder mindern.

5.Rechnungen der KGP werden in der Regel nach Erbringung der Leistung
an den Kunden mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen versandt. Die Forde-
rungen sind auf das Geschaftskonto der KGP zu Uberweisen. Die KGP ist
berechtigt, aufgelaufene Forderungen jederzeit fallig zu stellen und un-
verziglich Zahlung zu verlangen.

6. Auf personliche Vereinbarung akzeptieren wir auch die Bezahlung durch
Barzahlung innerhalb der ndachsten 10 Tagen nach Leistungserbringung.

V. RUCKTRITT DES KUNDEN (ABBESTELLUNG, STORNIERUNG)

1.Ein kostenfreier Rucktritt des Kunden, von mit der KGP geschlossen
Vertrag bedarf der schriftlichen Zustimmung der KGP. Erfolgt diese nicht,
so sind in jedem Fall eine Stornogebiihr von bis zu 100,00 € sowie bei
Dritten veranlasste Leistungen auch dann zu zahlen, wenn der Kunde
vertragliche Leistungen nicht in Anspruch nimmt und eine Weitervermie-
tung nicht mehr moglich ist. Hierzu ist die Stornogebihr binnen 14 Tagen
nach Rechnungseingang an die KGP zu zahlen. Eine bereits gezahlte An-
zahlung wird bei der Rechnung in Abzug gebracht. Dies gilt nicht bei Ver-
letzung der KGP zur Ricksichtnahme auf Rechte, Rechtsgiiter und Inte-
ressen des Kunden, wenn diesem dadurch ein Festhalten am Vertrag
nicht mehr zuzumuten ist oder eines sonstigen gesetzlichen oder vertrag-
lichen Rucktrittsrechts zusteht.

2.Sofern zwischen der KGP und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Rucktritt

vom Vertrag schriftlich vereinbart wurde, kann der Kunde bis
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dahin vom Vertrag zuriicktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzan-
spriichen der KGP auszulsen. Das Rucktrittsrechts des Kunden erlischt,
wenn er nichts bis zum vereinbarten Termin sein Recht zum Rucktritt
schriftlich gegentiber der KGP auslbt.

3. Rucktrittsregelungen: Tritt der Kunde zwischen dem 3. Monat und der 4.
Woche vor der Raumnutzung zurlick, ist die KGP berechtigt 75 % der
Stornogebihr in Rechnung zu stellen, bei jedem spateren Rucktritt die
vollen 100 % der Stornogebiihr. Eine bereits gezahlte Anzahlung wird bei
der Rechnung in Abzug gestellt.

VI. RUCKTRITT DER KGP

1.Sofern ein kostenfreies Rucktrittsrecht des Kunden innerhalb einer
bestimmten Frist schriftlich vereinbart wurde, ist KGP in diesem Zeitraum
berechtigt, vom Vertrag zurilickzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden
nach den vertraglich gebuchten Raumlichkeiten vorliegen und der Kunde
auf Rickfrage der KGP auf sein Recht zum Riicktritt nicht verzichtet.

2.Wird eine vereinbarte oder gemaR § IV. Abs. 3 verlangte Anzahlung nicht
oder auch nach Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht geleistet, so
die KGP ebenfalls zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt.

3.Ferner ist die KGP berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom
Vertrag zurilickzutreten, beispielsweise falls

4.hohere Gewalt oder andere von der KGP nicht zu vertretende Umstédnde
die Erfullung des Vertrags unmoglich machen;

5.Veranstaltungen unter irrefiihrender oder falscher Angabe wesentlicher
Tatsachen, z. B. des Kunden oder Zwecks, gebucht werden, wesentlich
kann dabei die Identitdt des Kunden, die Zahlungsfahigkeit oder der Auf-
enthaltszweck sein; der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung geset-
zeswidrig ist;

6.die KGP begriindeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung
den Reibungslosen Geschéftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen
der KGP in der Offentlichkeit gefdhrden kann, ohne das Ansehen der KGP
in der Offentlichkeit gefahrden kann, ohne dass die dem Herrschafts-
bzw. Organisationsbereich der KGP zuzurechnen ist;

7.Bei berechtigtem Ricktritt der KGP entsteht kein Anspruch des Kunden
auf Schadenersatz.

VII. ERLAUTERUNG ZUR LEISTUNGSUBERSICHT DER KGP
1. Die Leistungen der KGP werden in drei Kategorien gegliedert:
a. Leistungen die mit allen anderen Leistungen kombinierbar sind;
b. Leistungen die nur in Verbindung mit der Inanspruchnahme des Ge-
trankeservices kombinierbar sind;
c. Leistungen die nur in Verbindung mit dem Getrankemitnahme-Service
kombinierbar sind;
2. Die Kategorien werden farblich voneinander unterschieden und mit
einer Legende in der Leistungsiibersicht versehen.
3.Bei den Leistungen innerhalb des Getrdnkeservice besteht die Ausnahme,
dass der Kunde Servicepersonal buchen kann, die Getranke aber von den
Gasten des Kunden selbst, zu den Vereinslokal iblichen Verkaufspreisen,
direkt vor Ort beim Servicepersonal bezahlt werden.
4.Bei Buchung des Getrankeservice durch den Kunden, werden die Ver-
kaufspreise der Getranke rabattiert. Der Getrankeverbrauch wird durch
das Servicepersonal durch eine Strichlisten gefiihrt. Die Strichliste ist
nach der Raumnutzung durch den Kunden beim Servicepersonal zu un-
terzeichnen, sie ist Bestandteil zur Rechnungserstellung durch die KGP.
.Bei Buchung des Geschirr- und Besteckservices Gbernimmt bei zusatzli-
cher Buchung des Servicepersonals, das Servicepersonal die Reinigung,
ansonsten der Kunde selbst. Eine Unterweisung der Geschirrspiilmaschi-
ne erfolgt durch die KGP.
Bei Buchung der Kiichennutzung erfolgt eine Unterweisung durch die
KGP. Hier libernimmt der Kunde immer selbst die Nutzung der Kiiche. Es
wird darauf hingewiesen, dass der KD selbst fiir eine Hygienebelehrung
beim Umgang mit Lebensmitteln verantwortlich ist.
.Bei Buchung des Getrankemitnahme-Service erfolgt eine Unterweisung
im Umgang mit den vorhanden Schlisseltresoren und der Alarmanlage
durch die KGP. Der Kunde bewirtet sich dabei selbst und nutzt die Raum-
lichkeiten ohne Beisein der KGP. Es besteht keine Moglichkeit Service-
personal zu buchen und dabei seine eigenen Getrdanke mitzunehmen.
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VIIl. LEIHWAREN, REINIGUNGSGEBUHREN BEI GESCHIRR UND BESTECK

1.Der Kunde erhalt die gebuchten Leihwaren zum Veranstaltungstermin.
Die Leihwaren sind nur innerhalb der Raumlichkeiten des Vereinslokals
bzw. auf dem Gelande der KGP zu verwenden und nicht vom Gelande der
KGP zu entwenden.

2. Wird die Leihware nicht vom Kunden genutzt, behalt sich die KGP vor die
Leihgeblihren in Rechnung zu stellen.

3. Zerbrochene Glaser oder zerbrochenes Geschirr werden jeweils mit 1,50
€ in Rechnung gestellt.



4.Die KGP behilt sich vor Reinigungskosten flr nicht gereinigte Leihwaren
in Rechnung zu stellen. Hierzu erhebt die KGP folgende Reinigungsgebiih-
ren:

a.0,60 € pro nicht gereinigtes Besteck;

b.1,50 € pro nicht gereinigtes Geschirr;

IX. TECHNISCHE EINRICHTUNGEN UND ANSCHLUSSE

1.Soweit KGP fur den Kunden auf dessen Veranlassung technische und
sonstige Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in
Vollmacht und auf Rechnung des Kunden. Er stellt KGP von allen Anspri-
chen Dritter aus der Uberlassung dieser Einrichtungen frei.

2.Die Verwendung von eigenen elektrischen Anlagen des Kunden unter
Nutzung des Strom-Netzes der KGP bedarf dessen Zustimmung. Durch
die Verwendung dieser Gerdte auftretende Storungen oder Beschadi-
gungen an den technischen Anlagen der KGP gehen zu Lasten des Kun-
den, soweit die KGP diese nicht zu vertreten hat. Die durch die Verwen-
dung entstehenden Stromkosten darf die KGP pauschal erfassen und
berechnen.

3.Der Kunde ist mit Zustimmung der KGP berechtigt, eigene Telefon-,
Telefax- und Dateniibertragungseinrichtungen zu benutzen. Dafiir kann
die KGP eine Anschlussgebtihr verlangen.

4.Bleiben durch den Anschluss eigener Anlagen des Kunden geeignete
Anlagen der KGP unbenutzt, kann eine Ausfallverglitung berechnet wer-
den.

5.Stérungen an vom Vereinslokal gestellten technischen oder sonstigen
Einrichtungen werden nach Moglichkeit sofort beseitigt. Zahlungen kon-
nen nicht zuriickbehalten oder gemindert werden, soweit die KGP diese
Storungen nicht zu vertreten hat.

X. VERLUST ODER BESCHADIGUNG MITGEBRACHTER SACHEN

1. Mitgefuihrte Ausstellungs- oder sonstige, auch persénliche Gegenstande,
befinden sich auf Gefahr des Kunden in den Veranstaltungsraumen bzw.
im Vereinslokal. KGP tGbernimmt fur Verlust, Untergang oder Beschadi-
gung keine Haftung, auch nicht fir Vermogensschaden, aulRer bei grober
Fahrlassigkeit oder Vorsatz der KGP. Hiervon ausgenommen sind Scha-
den aus Verwahrung aufgrund der Umstdnde des Einzelfalls eine ver-
tragstypische Pflicht darstellt, von dieser Haftungsfreizeichnung ausge-
schlossen.

2.Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den brandschutztechnischen
Anforderungen zu entsprechen. Dafiir einen behdrdlichen Nachweis zu
verlangen, ist die KGP berechtigt. Erfolgt ein solcher Nachweis nicht, so
ist die KGP berechtigt, bereits eingebrachtes Material auf Kosten des
Kunden zu entfernen. Wegen maoglicher Beschadigungen sind die Aufstel-
lung und Anbringung von Gegenstdanden vorher mit dem Vereinslokal
abzustimmen.

3. Mitgebrachte Ausstellung- oder sonstige Gegenstande sind nach Ende
der Veranstaltung unverziglich zu entfernen. Unterldsst der Kunde das,
darf die KGP die Entfernung und Lagerung zu Lasten des Kunden vor-
nehmen. Verbleiben die Gegenstdnde im Veranstaltungsraum, kann die
KGP fir die Dauer des Verbleibs eine angemessene Nutzungsentschadi-
gung berechnen.

XI. HAFTUNG DES KUNDEN FUR SCHADEN

1.Der Kunde haftet fir alle Schaden an Gebaude oder Inventar, die durch
Veranstaltungsteilnehmer bzw. -besucher oder sonstige Dritte aus sei-
nem Bereich oder durch ihn selbst verursacht werden.

2.KGP kann vom Kunden die Stellung angemessener Sicherheiten (z. B.
Versicherungen, Kautionen, Birgschaften) verlangen.

3.Der Kunde bestétigt, dass er eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen
hat, die einen Schlisselverlust absichert und legt auf Verlangen der KGP
den entsprechenden Versicherungsschein bei Vertragsabschluss vor.

Vereinslokal KG Pfaffenkopf %Q.
&
1.4 W &+
Vereinigung / Org ior S5
e
Ubarsicht Rezansionan info
(m) G
bﬁ!&y&
b i o
’ s
@ Renwischer S 42, 66125 Saarbriicken r‘-:é:? Vareinsloka!
" ;?$° K& Biaffenkopf
@  ceschiosser &5
Freitag 17:00-20:00 =
Samstag  Geschlossen (o JECUL S
Sonntag  10:00-12:00
Montag Geschlossen
Dienstag 17:00-20:00

Mittwoch  17:00-20:00
Donnerstag 17:00-20:00

Neue &ffnungszeiten vorschlagen

&  kgpfaffenkopf.de
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XIl. VERANSTALTUNG MIT MUSIK

1.Das Vereinslokal wird vom Veranstalter hinsichtlich aller Forderungen,
die aus einer etwaigen unerlaubten Nutzung der Rechte der GEMA oder
Dritter entstanden sind, freigestellt.

2.Sollte die Durchfiihrung einer Veranstaltung GEMA-pflichtig sein obliegt
es der Verantwortung des Veranstalters, diese zu melden und die Kosten
zu tragen.

3.Die Nachtruhe ist zu wahren, insbesondere bei Musik im AuRenbereich
nach 22 Uhr. Der Kunde tragt daflir Sorge, dass etwaige Dienstleister (DJ,
Musikkappelle) hieriiber unterrichtet werden.

XIll.  SCHLUSSEL DES VEREINSLOKALS

1.Bei Buchung des Getrankemitnahme-Service erhélt der Kunde folgende
Schlissel:

a. 1x Schlussel der Alarmanlage;

b.1x Schlissel des Gastraums;

c. 1x Schlussel der Haustdr;

d. 1x Schlussel des Nebeneingangs zum Gastraum;

2.Die Schlissel werden in Schlisseltresoren deponiert, die Uber ein im
Vorfeld festgelegtes Passwort gedffnet werden kdnnen. Das Passwort
behalt seine Gultigkeit bis max. einen Tag nach der Veranstaltung.

3.Nach schriftlicher Vereinbarung kdnnen die Schlussel fiir Aufrdumarbei-
ten nach der Veranstaltung durch den Kunden geliehen werden. Ansons-
ten ist mit der KGP ein Termin fur die Aufrdumarbeiten zu vereinbaren.

XIV. REINIGUNG NACH DER RAUMNUTZUNG

1. Der Kunde ist verpflichtet, die Rdumlichkeiten und die Ausstattung pfleg-
lich zu behandeln und sie im urspriinglichen baulichen Zustand zuriickzu-
geben.

2.Die Raumlichkeiten des Vereinslokals sind durch den Kunden besenrein
an die KGP zu Ubergeben.

3.Bei Buchung des Getrankemitnahme-Services hat der Kunde samtlichen
Miill selbst zu entsorgen.

4.Die KGP stellt entsprechende Miillsdcke und Besen zur Verfligung.
5.
Ur fahrladssig entstandene Verunreinigungen, insbesondere im Bereich
der Toilettenanlagen, die durch Veranstaltungsteilnehmer bzw. -
besucher oder sonstige Dritte aus dem Bereich des Kunden oder durch
den Kunden selbst verursacht werden, erhebt die KGP eine Reinigungs-
gebihr von 75,00 €, die dem Kunden in Rechnung gestellt wird.

XV.  SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1.Anderungen oder Erganzungen des Vertrags, der Antragsannahme oder
dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen sollen in Textform erfolgen.
Einseitige Anderungen oder Ergdnzungen durch den Kunden sind unwirk-
sam.

.Erfullung- und Zahlungsort sowie ausschlielicher Gerichtsstand ist der
Sitz der KGP in Saarbriicken — auch fiir Scheck- und Wechselstreitigkeiten.
Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Abs. 2 ZPO erfiillt
und keinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz der
KGP.

. Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des
Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.

4.Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschéftsbedingun-

gen fur Veranstaltungen unwirksam oder nicht sind, so wird dadurch die
Wirksamkeit der Gibrigen Bestimmungen nicht beriihrt. Im Ubrigen gelten
gesetzlichen Vorschriften.

N
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ANDERUNGEN VORBEHALTEN
-Stand: 10.2024




ALLGEMEINE GESCHAFTSBEDINGUNGEN FUR RAUMNUTZUNGEN DES VEREINSLOKAL KG PFAFFENKOPF ZUR DURCHFUHRUNG VON VERANSTALTUNGEN
der KG 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf e. V., Rentrischer Str. 42, 66125 Saarbriicken; im Text ,,KGP“, ,Vermieter” oder ,Vereinslokal” genannt

|. GELTUNGSBEREICH

1.Diese allgemeinen Geschaftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fas-
sung gelten fir die von der Kulturgemeinschaft 1955 Dudweiler-
Pfaffenkopf e. V. (kurz: ,KGP“) angebotenen Leistungen, Servicedienst-
leistungen, Personaldienstleistungen, den Verleih von Leihwaren (Leih-
zubehor, Partybedarf) und die Vermietung von eigenen Raumlichkeiten,
die der Kunde zuvor bei uns personlich, per Post, E-Mail oder Telefon
beauftragt hat.

2.Allgemeine Geschaftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung,
wenn dies vorher ausdriicklich schriftlich vereinbart wurde.

1l. ANGEBOT UND PREISE

1.Unsere Angebote sind freibleibend. Alle auf unseren Internetseiten und
in Druckerzeugnissen genannten Preise verstehen sich pro Person bzw.
pro Tag oder pro Anzahl entsprechender Leihwaren inklusive der gesetz-
lichen Mehrwertsteuer. Preis- und Leistungsdanderungen, sowie Irrtimer
behalten wir uns vor

RESERVIERUNG UND BESTELLUNG

.Reservierungen konnen nur mit einer ungefahren Personenzahl entge-

gengenommen werden. Wenn 30 Tagen vor Leistungserbringung hieraus

kein Auftrag resultiert, konnen wir keine Garantie flur entsprechendes

Servicepersonal mehr Ubernehmen. Die jeweilige Beauftragung sollte

daher spatestens 28 Tage vor Leistungserbringung bei der KGP per Post,

E-Mail, Telefon oder persénlich erfolgen.

2.Bei kurzfristigen Anfragen konnen wir keine Garantie auf Verfligbarkeit
der Raumlichkeiten oder bendtigtes Servicepersonal geben, bieten dem
Kunden aber Alternativen an, die im Rahmen des Moglichen sind.

3.Der Bedarf an besonders aufwendigen Beauftragungen mit Sonderwiin-
schen, bitten wir in lhrem Interesse, so friihzeitig als moglich zu beauf-
tragen. Beauftragungen und Nutzungsvereinbarungen per E-Mail und
sonstige Vereinbarungen, insbesondere miindliche Verabredungen und
Zusicherungen unserer Mitglieder, werden erst durch eine schriftliche
Bestatigung verbindlich.

4.Der Kunde (zuvor ,Mieter” bzw. ,Servicenehmer” genannt) versichert

mit seiner Bestellung, die Allgemeinen Geschaftsbedingungen gelesen zu

haben und erklart sich mit diesen einverstanden.
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IV. LEISTUNGEN, ANZAHLUNG, AUFRECHNUNG, ZAHLUNG

1.Die KGP ist verpflichtet, die vom Kunden bestellten und zugesagten
Leistungen zu erbringen.

2.Der Kunde ist verpflichtet, die fur diese und weitere in Anspruch ge-
nommene Leistungen vereinbarten bzw. geltende Preise der KGP zu zah-
len. Die gilt auch fir vom Kunden direkt oder tber den Verein beauftrag-
te Leistungen, die durch Dritte erbracht und vom Verein verauslagt. Ins-
besondere gilt dies auch fiir Forderungen von Urheberrechtsverwer-
tungsgesellschaften.

3.Ab einer Buchung des Servicepersonals von mindestens vier Stunden
oder bei Buchung des Getrankemitnahmeservice, ist nach Vertragsab-
schluss eine Anzahlung von 50,00 € binnen 14 Tagen nach Rechnungsein-
gang an die KGP zu zahlen. Die Anzahlung ist nicht erstattbar, wird bei
der Gesamtrechnung in Abzug gebracht.

4.Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskraftigen Forde-
rung gegenuber einer Forderung der KGP aufrechnen oder mindern.

5.Rechnungen der KGP werden in der Regel nach Erbringung der Leistung
an den Kunden mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen versandt. Die Forde-
rungen sind auf das Geschaftskonto der KGP zu Uberweisen. Die KGP ist
berechtigt, aufgelaufene Forderungen jederzeit fallig zu stellen und un-
verziglich Zahlung zu verlangen.

6. Auf personliche Vereinbarung akzeptieren wir auch die Bezahlung durch
Barzahlung innerhalb der ndchsten 10 Tagen nach Leistungserbringung.

V. RUCKTRITT DES KUNDEN (ABBESTELLUNG, STORNIERUNG)

1.Ein kostenfreier Rucktritt des Kunden, von mit der KGP geschlossen
Vertrag bedarf der schriftlichen Zustimmung der KGP. Erfolgt diese nicht,
so sind in jedem Fall eine Stornogebiihr von bis zu 100,00 € sowie bei
Dritten veranlasste Leistungen auch dann zu zahlen, wenn der Kunde
vertragliche Leistungen nicht in Anspruch nimmt und eine Weitervermie-
tung nicht mehr moglich ist. Hierzu ist die Stornogebihr binnen 14 Tagen
nach Rechnungseingang an die KGP zu zahlen. Eine bereits gezahlte An-
zahlung wird bei der Rechnung in Abzug gebracht. Dies gilt nicht bei Ver-
letzung der KGP zur Ricksichtnahme auf Rechte, Rechtsgiiter und Inte-
ressen des Kunden, wenn diesem dadurch ein Festhalten am Vertrag
nicht mehr zuzumuten ist oder eines sonstigen gesetzlichen oder vertrag-
lichen Rucktrittsrechts zusteht.

2.Sofern zwischen der KGP und dem Kunden ein Termin zum kostenfreien Ruicktritt

vom Vertrag schriftlich vereinbart wurde, kann der Kunde bis
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dahin vom Vertrag zuriicktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzan-
spriichen der KGP auszuldsen. Das Ricktrittsrechts des Kunden erlischt,
wenn er nichts bis zum vereinbarten Termin sein Recht zum Rucktritt
schriftlich gegentiber der KGP auslbt.

3.Rucktrittsregelungen: Tritt der Kunde zwischen dem 3. Monat und der 4.
Woche vor der Raumnutzung zuriick, ist die KGP berechtigt 75 % der
Stornogebuhr in Rechnung zu stellen, bei jedem spateren Rucktritt die
vollen 100 % der Stornogebiihr. Eine bereits gezahlte Anzahlung wird bei
der Rechnung in Abzug gestellt.

VI. RUCKTRITT DER KGP

1.Sofern ein kostenfreies Rucktrittsrecht des Kunden innerhalb einer
bestimmten Frist schriftlich vereinbart wurde, ist KGP in diesem Zeitraum
berechtigt, vom Vertrag zurilickzutreten, wenn Anfragen anderer Kunden
nach den vertraglich gebuchten Raumlichkeiten vorliegen und der Kunde
auf Ruckfrage der KGP auf sein Recht zum Riicktritt nicht verzichtet.

2.Wird eine vereinbarte oder gemaR § IV. Abs. 3 verlangte Anzahlung nicht
oder auch nach Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht geleistet, so
die KGP ebenfalls zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt.

3.Ferner ist die KGP berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom
Vertrag zurilickzutreten, beispielsweise falls

4.hohere Gewalt oder andere von der KGP nicht zu vertretende Umstédnde
die Erfullung des Vertrags unmoglich machen;

5.Veranstaltungen unter irrefiihrender oder falscher Angabe wesentlicher
Tatsachen, z. B. des Kunden oder Zwecks, gebucht werden, wesentlich
kann dabei die Identitdt des Kunden, die Zahlungsfahigkeit oder der Auf-
enthaltszweck sein; der Zweck bzw. der Anlass der Veranstaltung geset-
zeswidrig ist;

6.die KGP begriindeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung
den Reibungslosen Geschaftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen
der KGP in der Offentlichkeit gefdhrden kann, ohne das Ansehen der KGP
in der Offentlichkeit gefahrden kann, ohne dass die dem Herrschafts-
bzw. Organisationsbereich der KGP zuzurechnen ist;

7.Bei berechtigtem Riicktritt der KGP entsteht kein Anspruch des Kunden
auf Schadenersatz.

VII. ERLAUTERUNG ZUR LEISTUNGSUBERSICHT DER KGP
1. Die Leistungen der KGP werden in drei Kategorien gegliedert:
a. Leistungen die mit allen anderen Leistungen kombinierbar sind;
b. Leistungen die nur in Verbindung mit der Inanspruchnahme des Ge-
trankeservices kombinierbar sind;
c. Leistungen die nur in Verbindung mit dem Getrankemitnahme-Service
kombinierbar sind;
2. Die Kategorien werden farblich voneinander unterschieden und mit
einer Legende in der Leistungsibersicht versehen.
3.Bei den Leistungen innerhalb des Getrdnkeservice besteht die Ausnahme,
dass der Kunde Servicepersonal buchen kann, die Getranke aber von den
Gasten des Kunden selbst, zu den Vereinslokal iblichen Verkaufspreisen,
direkt vor Ort beim Servicepersonal bezahlt werden.
4.Bei Buchung des Getrankeservice durch den Kunden, werden die Ver-
kaufspreise der Getrdnke rabattiert. Der Getrankeverbrauch wird durch
das Servicepersonal durch eine Strichlisten gefiihrt. Die Strichliste ist
nach der Raumnutzung durch den Kunden beim Servicepersonal zu un-
terzeichnen, sie ist Bestandteil zur Rechnungserstellung durch die KGP.
.Bei Buchung des Geschirr- und Besteckservices Gbernimmt bei zusatzli-
cher Buchung des Servicepersonals, das Servicepersonal die Reinigung,
ansonsten der Kunde selbst. Eine Unterweisung der Geschirrspilmaschi-
ne erfolgt durch die KGP.
Bei Buchung der Kiichennutzung erfolgt eine Unterweisung durch die
KGP. Hier libernimmt der Kunde immer selbst die Nutzung der Kiiche. Es
wird darauf hingewiesen, dass der KD selbst fiir eine Hygienebelehrung
beim Umgang mit Lebensmitteln verantwortlich ist.
.Bei Buchung des Getrankemitnahme-Service erfolgt eine Unterweisung
im Umgang mit den vorhanden Schlisseltresore und der Alarmanlage
durch die KGP. Der Kunde bewirtet sich dabei selbst und nutzt die Rdum-
lichkeiten ohne Beisein der KGP. Es besteht keine Moglichkeit Service-
personal zu buchen und dabei seine eigenen Getrdanke mitzunehmen.

(%2}

o

~

VIIl.  LEIHWAREN, REINIGUNGSGEBUHREN BEI GESCHIRR UND BESTECK

1.Der Kunde erhalt die gebuchten Leihwaren zum Veranstaltungstermin.
Die Leihwaren sind nur innerhalb der Raumlichkeiten des Vereinslokals
bzw. auf dem Gelande der KGP zu verwenden und nicht vom Gelande der
KGP zu entwenden.

2.Wird die Leihware nicht vom Kunden genutzt, behalt sich die KGP vor die
Leihgebiihren in Rechnung zu stellen.

3.Die KGP behalt sich vor Reinigungskosten fiir nicht gereinigte Leihwaren
in Rechnung zu stellen. Hierzu erhebt die KGP folgende Reinigungsgebiih-



Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage lhrer Einwilligung auto-
matisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gangigen,
maschinenlesbaren Format aushandigen zu lassen. Sofern Sie die direkte
Ubertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen,
erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.

5.7. Automatisierte Entscheidungsfindung

Sie haben das Recht einer nicht ausschlieflich automatisierten Entschei-
dungsfindung unterworfen zu werden, die lhnen gegentiiber einer rechtli-
chen Wirkung entfaltet oder Sie erheblich beeintrachtigt.

6. Kontaktieren Sie uns bei Fragen

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Datenschutz der Kulturgemein-
schaft 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf e. V. haben (beispielsweise zur Aus-
kunft und Aktualisierung lhrer personenbezogenen Daten), wenden Sie
sich bitte an unsere verantwortliche Stelle.

Datenschutzerklarung der Kulturgemeinschaft 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf
e. V. gem. EU-Datenschutz- Grundverordnung, die am 25.05.2018 wirksam
geworden ist. — Stand: Mai 2024

iAus Griinden der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Nutzungsver-
einbarung die gewohnte mannliche Sprachform bei personenbezogenen
Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benach-
teiligung des weiblichen oder diversen Geschlechts, sondern soll im Sinne der
sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

Seite 7von 7



	KG 1955 Dudweiler-Pfaffenkopf e. V. – nachstehend Vermieter0F  genannt –
	Servicenehmer der Nutzungsvereinbarung – nachstehend Mieter genannt –

	Vorname Name: 
	Firma: 
	Straße Hausnummer: 
	PLZ Ort: 
	EMail: 
	Tel: 
	Std: 
	SK: 
	Brutto GesamtRow1: 
	TageAuf Anfrage: 
	Brutto GesamtRow2: 
	Flaschen1000 € brutto inkl 19  MwSt: 
	Brutto GesamtRow3: 
	Empfänge5000 € brutto inkl 19  MwSt: 
	Brutto GesamtRow4: 
	Kannen1000 € brutto inkl 19  MwSt: 
	Brutto GesamtRow5: 
	Tage5000 € brutto inkl 19  MwSt: 
	Brutto GesamtRow6: 
	Tage6000 € brutto inkl 19  MwSt: 
	Brutto GesamtRow7: 
	Tage24000 € brutto inkl 19  MwSt: 
	Brutto GesamtRow8: 
	Tage2500 € brutto inkl 19  MwSt: 
	Brutto GesamtRow9: 
	Tage4500 € brutto inkl 19  MwSt: 
	Brutto GesamtRow10: 
	Tage2500 € brutto inkl 19  MwSt_2: 
	Brutto GesamtRow11: 
	Das Passwort lautet: 
	es wurde am: 
	ein kostenloser Rücktritt vom Vertrag ist möglich bis zum: 
	am: 
	am-2: 
	um: 
	um-2: 
	Mobil: 
	Veranstaltungsart: 
	Bemerkung: 
	Gruppe1: Off
	Gruppe2: Off
	Gruppe3: Off
	Gruppe6: Off
	Gruppe5: Off
	Gruppe7: Off
	Gruppe8: Off
	Gruppe9: Off
	Gruppe10: Off
	Gruppe11: Off
	Gruppe12: Off
	Ort-Dat-2: 
	Ort-Dat: 
	Gruppe13: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen1: Off


